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Vorwort

Der Begriff „Ressortforschung“ ist wenig bekannt. Die Existenz weitreichender 
außeruniversitärer Forschung, die zugleich einen Teil der Ministerialverwaltung im 
weiteren Sinne darstellt, ist kaum im Bewusstsein verankert. Auf europäischer 
Ebene gibt es nicht einmal eine Bezeichnung für das Phänomen der Ressortfor-
schung, obwohl sie auch dort existent ist. Das Forschungsdesiderat lag damit auf 
der Hand, als das Habilitationsprojekt im Oktober 2017 im Rahmen einer DFG-
För derung an Fahrt aufnahm. Gleichzeitig hat die Ressortforschung und insbeson-
dere die den Schwerpunkt dieser Arbeit bildende Gesundheitsressortforschung 
durch die seit 2020 um sich greifende Corona-Pandemie in ungeahnter Weise an 
Bedeutung und Aktualität gewonnen und ein breites Forschungsinteresse an dieser 
Thematik geweckt, so dass die Ressortforschung ihr Nischendasein verlassen hat. 
Mindestens das Robert Koch-Institut, eine Ressortforschungseinrichtung des 
Bundesministeriums für Gesundheit, ist seither seinem Namen nach und in Bezug 
auf bestimmte zwischen Wissenschaft und Staat verortete epidemiologische Funk-
tionen allseits geläufig. 

Die Arbeit wurde im Januar 2022 von der Juristischen Fakultät der Ruprecht- 
Karls-Universität Heidelberg als Habilitationsschrift angenommen. Das Manu-
skript wurde im August 2021 abgeschlossen. Der durch die Corona-Pandemie be-
wirkte politische Fokus auf die Gesundheitsressortforschung hat sich in zahlrei-
chen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und einer Bandbreite an Recht-
sprechung hierzu niedergeschlagen und dadurch auch die Aufgaben des Robert 
Koch-Instituts in Einzelheiten neu justiert bzw. in ein neues Licht gerückt. Auf 
Ebene der Europäischen Union werden unter dem Stichwort der Europäischen Ge-
sundheitsunion (European Health Union) die Kompetenzen der in dieser Arbeit 
dargestellten Unionsagenturen, der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) 
und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krank-
heiten (ECDC), ausgebaut und im September 2021 hat die Europäische Kommissi-
on eine neue Unionsbehörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheit-
lichen Notlagen (HERA) eingerichtet. Diese neuen Entwicklungen konnten hier 
nach Manuskriptbeendigung nur noch angedeutet werden und bieten Anlass, die-
ses Forschungsfeld in der Rechtswissenschaft, aber auch interdisziplinär, in Zu-
kunft weiterhin in den Blick zu nehmen.

Die sehr zeitaufwändigen Forschungen wären nicht möglich gewesen ohne ent-
sprechenden Freiraum zur Forschung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat diesen durch eine für dieses Projekt finanzierte „eigene Stelle“ ermög-
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licht und die in diesem Rahmen entstandene Schrift auch im Hinblick auf die Pub-
likation großzügig gefördert. Dank schulde ich auch den zahlreichen Gesprächs-
partnerinnen und Gesprächspartnern der in dieser Arbeit untersuchten Einrich-
tungen. Trotz der dargebotenen empirischen Grundlage durch die Stellungnahmen 
und Empfehlungen des Wissenschaftsrats wäre es ohne diese zusätzlichen Hinter-
grundinformationen und Erläuterungen zu rechtlichen Gegebenheiten und Abläu-
fen nicht möglich gewesen, das Forschungsfeld zu erfassen. 

Ein besonderer und herzlicher Dank gilt vor allem Frau Prof. Dr. Ute Mager, die 
diese Arbeit von Seiten der Universität Heidelberg engagiert betreut und durch 
wertvolle Anregungen, auch im Hinblick auf die Antragsstellung bei der DFG, 
gefördert hat. Danken möchte ich besonders auch Herrn Prof. Dr. Peter Axer für 
die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Ein herzlicher Dank gebührt auch 
Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Schmidt-Aßmann, durch den ich bereits 
vor vielen Jahren auf die Ressortforschung aufmerksam wurde und dessen unge-
trübtes Gespür für das, was in Zukunft relevant sein wird, sich auch hier einmal 
mehr bewahrheitet hat. Die Anfänge des Projektes hat mein Doktorvater Prof. Dr. 
Dr. h.c. Dr. h.c. Philip Kunig begleitet, bevor ich mich dazu entschloss, mein Habi-
litationsprojekt an der Universität Heidelberg zu verfolgen – auch ihm gilt mein 
herzlicher Dank. Im Zusammenhang mit der Drucklegung schulde ich Dank eben-
falls Herrn Kornelius Kammler-Sücker für umfangreiche redaktionelle Hilfen, ins-
besondere beim Erstellen des Abkürzungsverzeichnisses und Sachregisters.

Die wissenschaftliche Arbeit an diesem Projekt war getragen von der steten Er-
mutigung durch meine Familie, vor allem durch meinen Ehemann, Dr. André 
 Weilert, und der Aufmunterung und Ablenkung durch unsere drei Kinder, deren 
Heranwachsen mir die lange Zeit des Forschens einprägsam vor Augen stellte. 
 Ihnen allen und auch meinen Eltern, Prof. Dr. Hans-Dietrich und Doris Weiß, die 
im Elternhaus den Grundstein für meine akademische Entwicklung legten, gilt 
mein herzlichster Dank. 

Heidelberg im Sommer 2022 A. Katarina Weilert
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Einführung

Ressortforschung befähigt den Staat, die von ihm wahrgenommenen Aufgaben in 
Rückbindung zum Stand der Wissenschaft und Forschung auszuüben. Dem Staat 
wächst durch sie eine besondere wissenschaftliche Handlungs- und „Beurteilungs-
kompetenz“1 zu. Ressortforschungseinrichtungen stellen einen bedeutenden Teil 
der außeruniversitären Forschungslandschaft dar und reihen sich funktional in die 
wissenschaftlich-politikberatenden Institutionen ein. Doch erschöpfen sie sich in 
diesen Systemzugehörigkeiten nicht, sondern sind organisatorisch regelmäßig Teil 
des nachgeordneten Geschäftsbereichs eines Ministeriums (Ministerialverwaltung 
i. w. S.). Die Ressortforschung ist, so selbstverständlich sie von ministerieller Seite 
heute in Anspruch genommen wird, ein bisher von der Rechtswissenschaft nur 
stiefmütterlich betrachtetes Phänomen geblieben und rechtsdogmatisch ein noch 
weitgehend unbeschriebenes Blatt. Sie tritt nur am Rande in Erscheinung, wenn 
gleichsam der Vollständigkeit halber auch die Ressortforschung im Rahmen von 
Abhandlungen zum Wissenschaftsrecht, zur Forschungsfreiheit oder zu Fragen 
wissenschaftlicher Politikberatung mit bedacht wird.2 Außerhalb der Rechtswis-
senschaft hat es insbesondere in der Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsge-
schichte Ansätze gegeben, die institutionalisierte Ressortforschung historisch in 
ihren Gründungskonstellationen und in Bezug auf ihre Funktionen und Struktu-
ren sowie auf spezifische Problemfelder hin zu thematisieren.3 Das Interesse an der 

1 Trute, Wissenschaft und Technik, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdbStR, Bd.  IV, 3.  Aufl. 
2006, §  88 Rn.  44.

2 Groß, Ressortforschung, Agenturen und Beiräte, in: Röhl (Hrsg.), Wissen – Zur kognitiven 
Dimension des Rechts, BH VERW, Bd.  IX, 2010, S.  135 ff., der sich dem Schwerpunkt der Plurali-
tät staatlicher Wissensinfrastruktur widmet; Jakob, Forschungsfinanzierung durch den Bund: 
Gedanken zur Kompetenz des Bundes zu „Ressortforschung“ und „Modellversuchen“, Der Staat 
24 (1985), S.  527 ff., der Fragen der Kompetenzabgrenzung und Aufgabenfinanzierung im Bundes-
staat behandelt; Köstlin, Ressortforschungseinrichtungen, in: Flämig et al. (Hrsg.), Hdb. Wissen-
schaftsrecht, 2.  Aufl. 1996, S.  1365 ff.; Meusel, Außeruniversitäre Forschung im Wissenschafts-
recht, 2.  Aufl. 1999, §  1 Rn.  11 u. §  6 Rn.  122, der das ausdifferenzierte Hochschulrecht um eine 
rechtliche Systematisierung der außeruniversitären öffentlichen Forschung bereicherte; Münkler, 
Expertokratie, 2020, S.  559 ff.; Schmidt-Aßmann, Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen 
wissenschaftlicher Politikberatung: Demokratische und rechtsstaatliche Rationalität, in: Berlin-
Branden burgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Leitlinien Politikberatung, 2008, 
S.  19 ff.; Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, 1994, der die Ressortforschung im Rahmen der institutionalisierten Forschung als eige-
nen Forschungstyp würdigt (insbes. S.  99 ff. u. 392 f.); Trute, Wissenschaft und Technik, in: Isen-
see/Kirchhof (Hrsg.), HdbStR, Bd.  IV, 3.  Aufl. 2006, §  88 Rn.  43 f.

3 Einen grundlegenden Beitrag zur Aufarbeitung der institutionellen Ressortforschung haben 
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Ressortforschung wurde durch die Evaluation der Ressortforschungseinrichtungen 
durch den Wissenschaftsrat (seit 2004) gestärkt, der die Einrichtungen insbesonde-
re auch unter dem Blickwinkel ihrer Forschungsleistungen bewertet und damit ihre 
Eingebundenheit in die außeruniversitäre Forschungslandschaft betont hat.4

A. Ressortforschung als heterogene, historisch gewachsene  
„politisierte Rationalität“

Ein Grund für das noch immer bestehende Forschungsdesiderat mag in der hetero-
genen Struktur der Ressortforschung liegen, die sie schwer greifbar macht. Es han-
delt sich um ein historisch gewachsenes Phänomen, das durch sachliche und politi-
sche Notwendigkeiten geformt wurde. Der Ressortforschung lagen politische In-
teressen unterschiedlichster Couleur zugrunde, seien es (so schon im Norddeutschen 
Bund) bundesstaatliche Kompetenzstreitigkeiten um die Wissenschaftspflege und 
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung, seien es unterschiedliche Po-
litikverständnisse in Bezug auf die Einbindung wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
die Politik. Hinzu kamen Veränderungen im Staatsverständnis von einem Ord-

Lundgreen (Wissenschaftsgeschichte), Horn (Soziologie), Krohn (Philosophie und Soziologie), 
Küppers (Physik) und Paslack (Soziologie) mit ihrer Publikation „Staatliche Forschung in 
Deutschland 1870–1980“ (1986) geleistet, die aus dem Forschungsschwerpunkt „Wissenschafts-
forschung“ der Universität Bielefeld hervorgegangen ist. Zu nennen sind weiter Arbeiten aus der 
Soziologie: Barlösius, „Forschen mit Gespür für politische Umsetzung“ – Position, interne Struk-
turierung und Nomos der Ressortforschung, Der moderne Staat 2 (2009), S.  347 ff.; Barlösius, Res-
sortforschung, in: Simon/Knie/Hornbostel (Hrsg.), Hdb. Wissenschaftspolitik, 2010, S.  377 ff.; 
Bartholomäi, Ressortforschung: Aspekte der Vergabe und Forschungsbegleitung, in: Wissen-
schaftszentrum Berlin (Hrsg.), Interaktionen von Wissenschaft und Politik, 1977, S.  285 ff.; Hohn/
Schimank, Konflikte und Gleichgewichte im Forschungssystem, 1990, die sich im Rahmen einer 
Studie zu den staatlich finanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen auch mit der 
Ressortforschung befassen (insbes. S.  297 ff.); Philipps, Errichtung und Zurechnung von Ressort-
forschungseinrichtungen, Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 34 (2011), S.  7 ff. Wesentlich 
schmaler fällt die Befassung mit der Ressortforschung in anderen Disziplinen aus: (aus der Polito-
logie): Böcher, Wissenschaftsbasierte Politikberatung auf Abruf, Der moderne Staat 2012, 
S.  459 ff.; Böcher/Krott, Institutionalisierung multi- und transdisziplinärer Umweltwissenschaf-
ten durch Ressortforschungseinrichtungen, in: Fischer/Laitko/Parthey (Hrsg.), Interdisziplinari-
tät und Institutionalisierung der Wissenschaft, 2011, S.  59 ff.; Süssmilch, Wissenschaftliche Poli-
tikberatung durch Ressortforschungseinrichtungen, Zeitschrift für Politikberatung 2 (2011), 
S.  86 ff.; (aus der Wirtschafts- und Sozialgeschichte): Thoms, Ressortforschung und Wissenschaft 
im 20. Jahrhundert, in: Hüntelmann/Schneider (Hrsg.), Jenseits von Humboldt. Wissenschaft im 
Staat 1850–1990, S.  27 f.; (im Bereich der Wirtschaftswissenschaften): Wernitz, Wissenschaftsmar-
keting – Grundlagen und Möglichkeiten am Beispiel der Ressortforschung, 2014; sowie aus der 
Ressortforschungspraxis: Hennecke, Ressortforschung und Politikberatung, Informationen zur 
Raumentwicklung, 2011, S.  391 ff.

4 Vgl. Bonacker, Zwischen wissenschaftlicher Autonomie und politischen Vorgaben: die 
Evaluation der Ressortforschung, in: Dörfler-Dierken/Kümmel (Hrsg.), Am Puls der Bundes-
wehr, 2016, S.  106 (113 f.).
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nungsstaat hin zu leistungsstaatlich geprägten Staatsstrukturen.5 Gleichzeitig voll-
zog sich ein nahezu exponentiell wachsender wissenschaftlich-technischer Fort-
schritt, der neue Möglichkeiten und Herausforderungen für politisches Handeln 
mit sich brachte und die Relevanz von Wissen, Wissenschaft und technischen Nor-
mungen für den Staat signifikant erhöhte.6 Heute gilt es als Allgemeinplatz, dass 
„der Staat der Gegenwart […] in einem nie zuvor bekannten Maße auf technisch-na-
turwissenschaftliches Wissen angewiesen“ ist.7 Die gegenwärtige COVID-19-Kri-
se führt die Wissenschaftsabhängigkeit des Staates einmal mehr vor Augen. Ur-
sprünge der Ressortforschungseinrichtungen liegen in der technischen Hilfe zur 
Umsetzung einheitlicher Normungssysteme durch eine „Normal-Eichungs-Kom-
mission“, die zunächst als preußische, seit 1868 infolge der Gründung des Nord-
deutschen Bundes (1866) dann als Bundeskommission für technische Normungen 
zuständig war.8 Allerdings ist es ebenso evident, dass sich nicht nur die Naturwis-
senschaften und Technik hoch ausdifferenziert haben, sondern auch anderen wis-
senschaftlichen Disziplinen für das rationale Staatshandeln eine ebenso große Be-
deutung beigemessen werden muss. Mit der Gründung des deutschen Reiches im 
Jahre 1871 und der Ausweitung staatlicher Tätigkeiten auf Bereiche der Daseins- 
und Risikovorsorge sowie der Ausdifferenzierung der Wissenschaften und fort-
schreitender Industrialisierung erhöhte sich der Bedarf an wissenschaftlichen For-
schungseinrichtungen auf nationaler Ebene.9 Bei der Gründung von Ressortfor-
schungseinrichtungen vereinten sich akademische und staatliche sowie teils auch 
privatwirtschaftliche Interessen.10 Die Phase während der Gründung und Etablie-
rung des Deutschen Reiches (1870 bis 1900) wird auch als erste von drei Gründungs-
phasen der Ressortforschung veranschlagt.11 So wurden Einrichtungen mit dem 

5 Vgl. Lundgreen et al., Staatliche Forschung in Deutschland 1870–1980, 1986, S.  18.
6 Vgl. nur Fassbender, Wissen als Grundlage staatlichen Handelns, in: Isensee/Kirchhof 

(Hrsg.), HdbStR, Bd.  IV, 3.  Aufl. 2006, §  76 Rn.  25; Trute, Wissenschaft und Technik, in: Isensee/
Kirchhof (Hrsg.), HdbStR, Bd.  IV, 3.  Aufl. 2006, §  88 insbes. Rn.  46 ff.

7 Fassbender, Wissen als Grundlage staatlichen Handelns, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
HdbStR, Bd.  IV, 3.  Aufl. 2006, §  76 Rn.  36; siehe auch Voßkuhle, Sachverständige Beratung des 
Staates, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.) HdbStR, Bd.  III, 3.  Aufl. 2005, §  43 Rn.  1.

8 Seit Gründung des Norddeutschen Bundes waren Maße und Gewichte durch den Bund (spä-
ter durch das Reich) zu regeln, vgl. die Maß- und Gewichtsordnung für den Norddeutschen Bund 
v. 17. Aug. 1868; siehe auch Lundgreen et al., Staatliche Forschung in Deutschland 1870–1980, 
1986, S.  33; Baumgarten, Die Entwicklung des staatlichen Eichwesens in Berlin und Brandenburg, 
in: Landesamt für Mess- und Eichwesen (Hrsg.), 225 Jahre staatliches Eichwesen Berlin-Branden-
burg, 2010, S.  7 (13).

9 Vgl. hier bereits Schelsky, Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation, 1961, S.  23, der 
aus dieser zunehmenden Wissenschafts- und Technikabhängigkeit allerdings das Bild eines tech-
nokratischen Staates zeichnet, näher siehe unten 1. Teil F. I.

10 Lundgreen et al., Staatliche Forschung in Deutschland 1870–1980, 1986, S.  18.
11 Barlösius, Ressortforschung, in: Simon/Knie/Hornbostel (Hrsg.), Hdb. Wissenschaftspoli-

tik, 2010, S.  377 (383). Diese Einteilung ist rezipiert worden von Bonacker, Zwischen wissen-
schaftlicher Autonomie und politischen Vorgaben: die Evaluation der Ressortforschung, in: Dörf-
ler-Dierken/Kümmel (Hrsg.), Am Puls der Bundeswehr, 2016, S.  106 (109); Wernitz, Wissen-
schaftsmarketing – Grundlagen und Möglichkeiten am Beispiel der Ressortforschung, 2014, 
S.  29 f.
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Zwecke der technischen Normung und technischen Prüfung gegründet,12 wie die 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt (1887), die bis heute als Physikalisch Tech-
nische Bundesanstalt fortbesteht und die Industrie mit einheitlichen Standards und 
Qualitätsanforderungen unterstützt. Die Schaffung des Kaiserlichen Gesundheits-
amtes (1876) zeugte von der zunehmenden Verantwortungsübernahme des Staates 
im Bereich der Infektionskrankheiten,13 die damals wie heute (Stichwort „CO-
VID-19“) eine enorme staatliche Herausforderung darstellen. Eine Schnittmenge 
von wirtschaftspolitischer und gesundheitsfördernder Staatstätigkeit bildete der 
Bereich der Agrar- und Lebensmittelforschung mit der Gründung der Biologischen 
Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft, die 1898 zunächst als eine Biologische 
Abteilung (für Land- und Forstwirtschaft) am Kaiserlichen Gesundheitsamt ge-
führt wurde und heute (seit 2008) als Julius Kühn-Institut (Bundesforschungsins-
titut für Kulturpflanzen) weitergeführt wird. Vereinzelt gab es Neugründungen 
von Einrichtungen auch in der Zeit der Weimarer Republik und des Nationalso-
zialismus. Eine zweite Phase wird auf die Zeit der Anfangsjahre der Bundesrepublik 
Deutschland datiert14 und eine dritte Phase in den Gründungen seit den 1970er 
Jahren gesehen, in denen sich vor allem Umwelt- und Naturschutz etablierten.15 

Die Gesundheitsressortforschung war mit der Schaffung des Kaiserlichen Ge-
sundheitsamtes im Jahre 1876 von Anfang an eine zentrale Größe, zunächst als 
politikberatende Einrichtung für den Bereich der – wie es seinerzeit hieß – Medizi-
nal- und Veterinärpolizei. Die eigentliche Forschungstätigkeit des Kaiserlichen 
Gesundheitsamtes begann erst rund zehn Jahre später mit der Errichtung eines 
chemischen Laboratoriums, was auf Kritik im Reichstag stieß, da die Länder die 
Forschungszuständigkeit für sich reklamierten. Dem wurde mit dem Argument 
der Sachnotwendigkeit begegnet, da die speziellen Forschungen von den Hoch-
schuleinrichtungen nicht erbracht würden. Erst die Erfolge von Robert Koch, der 
als Abteilungsleiter im Gesundheitsamt wirkte und dem die Identifizierung des 
Tuberkulose- und Cholerabazillus gelang, führten zu einer nahezu unangefochte-
nen Stellung des Gesundheitsamtes. Die Bedeutung der Gesundheitsressortfor-
schung insgesamt ist seit jeher nicht substantiell in Frage gestellt worden. Dies mag 
auch daran liegen, dass die „Befriedung der Gesellschaft und die Herstellung des 
Gesamtzustandes der Sicherheit“ (Josef Isensee)16 nicht nur als innerer Friede (Ge-
waltmonopol) und äußere Sicherheit gedacht werden können, sondern auch als 

12 Vgl. zu den Gründungskonstellationen im Bereich der technischen Normung und Kon-
trolle: Lundgreen et al., Staatliche Forschung in Deutschland 1870–1980, 1986, S.  29 ff., insbes. 
32 ff.

13 Vgl. Barlösius, Ressortforschung, in: Simon/Knie/Hornbostel (Hrsg.), Hdb. Wissenschafts-
politik, 2010, S.  377 (383); Lundgreen et al., Staatliche Forschung in Deutschland 1870–1980, 1986, 
S.  56 ff.

14 Barlösius, Ressortforschung, in: Simon/Knie/Hornbostel (Hrsg.), Hdb. Wissenschaftspoli-
tik, 2010, S.  377 (383) datiert die zweite Phase in die späten 1940er bis Ende der 1960er Jahre.

15 Barlösius, Ressortforschung, a. a. O., S.  383 f.
16 Isensee, Staat und Verfassung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdbStR, Bd.  II, 3.  Aufl. 2004, 

§  15 Rn.  85.
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„Lebenssicherheit“ der Bevölkerung, was den Schutz vor Gesundheitsgefahren  
genauso umfasst wie die Vorsorge im Blick auf Umweltgefahren.17 Gegenwärtig 
führt das Bundesministerium für Gesundheit vier Ressortforschungseinrichtun-
gen, namentlich das Robert Koch-Institut, das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte, das Paul-Ehrlich-Institut und die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung. In der COVID-19-Krise traten zwei der Institute be-
sonders in die mediale Öffentlichkeit: Das Robert Koch-Institut durch die Zusam-
menführung der epidemischen Daten, die von den einzelnen Gesundheitsämtern 
der Länder erhoben wurden, und durch seine fachlichen Einschätzungen und Emp-
fehlungen zur Bekämpfung der Epidemie in Deutschland und das Paul-Ehrlich- 
Institut aufgrund seiner Expertise und Kompetenzen hinsichtlich der Beurteilung 
der Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit (Nutzen-Risiko-Abwägung) von Impf-
stoffen. Die Zulassung eines Impfstoffes erfolgte im Dezember 2020 auf europäi-
scher Ebene durch die Europäische Kommission auf der Grundlage der wissen-
schaftlichen Einschätzung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), 
die im Rahmen dieser Arbeit als Teil einer unionalen Ressortforschungsstruktur 
Beachtung findet. 

Ressortforschungseinrichtungen lassen sich aufgrund ihrer Doppelnatur (einer-
seits sind sie Bestandteil der außeruniversitären öffentlichen Forschung, anderer-
seits als Behörden Teil der Verwaltung) nicht ohne weiteres in die deutsche For-
schungslandschaft einordnen, was einen weiteren Grund für die geringere Wahr-
nehmung darstellt, die ihnen im Vergleich zu anderen Forschungseinrichtungen 
zuteil wird. Die Zugehörigkeit zu diesen beiden Systemen wirft vielfache Fragen 
auf. Die Spannungen, die sich bereits bei der wissenschaftlichen Politikberatung 
aus den unterschiedlichen Polen der Wissenschaft und Politik ergeben, verstärken 
sich in der behördlichen Ressortforschung auch institutionell.18 Das Bedürfnis der 
Politik nach Eindeutigkeit und nach Legitimation der Macht trifft auf das Ziel der 
Wissenschaft, sich „ernsthaft und planmäßig“ dem Ungewissen zur Erkenntnisge-
winnung bzw. „Ermittlung der Wahrheit“ zu widmen.19 Wissenschaft als eine 
„entpolitisierte Rationalität“20 (Klaus F. Gärditz) verträgt sich nicht mit einer mi-
nisteriellen Vereinnahmung. Das BVerfG hat die „Schlüsselfunktion“ der freien 
Wissenschaft „für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung“ seit seinem Hoch-
schul urteil (1973)21 hervorgehoben und damit die objektivrechtliche Komponente 
der Wissenschaftsfreiheit neben ihrer subjektiven Bedeutung für den einzelnen 
Wissenschaftler als ein zentrales, die freiheitliche Gesellschaft konstituierendes 
Element anerkannt. Was aber heißt dies für die Ressortforschung, deren spezifi-

17 Isensee, Staat, a. a. O., §  15 Rn.  86 ff.; vgl. Fassbender, Wissen als Grundlage staatlichen Han-
delns, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdbStR, Bd.  IV, 3.  Aufl. 2006, §  76 Rn.  26. 

18 Vgl. Bonacker, Zwischen wissenschaftlicher Autonomie und politischen Vorgaben: die 
Evaluation der Ressortforschung, in: Dörfler-Dierken/Kümmel (Hrsg.), Am Puls der Bundes-
wehr, 2016, S.  106 (106 u. 110).

19 BVerfGE 35, 79 (113, juris Rn.  92) – Hochschulurteil.
20 Gärditz, Die äußeren und inneren Grenzen der Wissenschaftsfreiheit, WissR 2018, S.  4 (42).
21 BVerfGE 35, 79 (114, juris Rn.  95) – Hochschulurteil.
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scher Sinn sich gerade in der Politikunterstützung entfaltet, im Zugriff der Minis-
terien auf ihre Forschungseinrichtungen? Ressortforschungseinrichtungen können 
in Abwandlung des Gärditz-Zitats als „politisierte Rationalitäten“ beschrieben 
werden, insofern sie im Rahmen ihrer ministeriellen Zugehörigkeit politiknahe 
Forschungen leisten und forschungsbasierte Rationalität in den administrativ-poli-
tischen Prozess einspeisen. Sie dürfen aber – wie im Rahmen dieser Arbeit zu zei-
gen sein wird – nicht in dem Sinne zu „politisierten Rationalitäten“ werden, dass 
ihre Forschung durch die Politik überformt würde. Das in diesem Zusammenhang 
näher zu entfaltende Stichwort ist das Verbot der „Legitimationsforschung“. Die 
Ressortforschung darf und soll zur Legitimation des administrativ-politischen 
Handelns herangezogen werden, indem sie zur Rationalität staatlichen Handelns 
durch bestverfügbares Wissen beiträgt. Sie kann damit zur Glaubwürdigkeit und 
Rechtfertigung von politischen Entscheidungen dienen, aber sie darf nicht als In-
strument einer politischen Legitimation durch nur vermeintliche – politisch beein-
flusste – Forschungsergebnisse verformt werden.

B. Kontextualisierung der Ressortforschung: Diskurse um Rationalität 
und Legitimität staatlichen Handelns

Ressortforschung stellt nicht nur eine Brücke zwischen Wissenschaft und Ministe-
rialverwaltung dar, sondern verbindet wissenschaftliches und politisches System in 
institutioneller Form. Damit fügt sich eine Analyse der Ressortforschungseinrich-
tungen in den breiteren Rahmen vorhandener rechtswissenschaftlicher und inter-
disziplinärer Diskurse um Fragen der Rationalität und Legitimität22 staatlichen 
Handelns ein, insbesondere um den Stellenwert des Wissens in Politik und Verwal-
tung.23 Eine enge Beziehung von Wissen und Macht findet sich prominent schon in 

22 Nach Habermas, Legitimationsprobleme im modernen Staat, in: Graf Kielmansegg (Hrsg.), 
Legitimationsprobleme politischer Systeme. Tagung der Deutschen Vereinigung für Politische 
Wissenschaft in Duisburg, Politische Vierteljahresschrift: Sonderheft 7 (1976), S.  39 (42), ist Legi-
timität die „Anerkennungswürdigkeit einer politischen Ordnung“; vgl. Kirsch, Demokratie und 
Legitimation in der Europäischen Union, 2008, S.  79, zum Legitimitätsbegriff („Legitimität […] 
beantwortet die Frage danach, ob die geltenden Regeln, aufgrund derer politische Herrschaft aus-
geübt wird, auf gesellschaftlicher Akzeptanz beruhen“) in Abgrenzung zur Legitimation (als 
Herleitung einer Rechtfertigung für die „politische Herrschaftsgewalt“) und Legalität (als „Di-
mension von Rechtmäßigkeit politischer Herrschaft“).

23 Vgl. I. Augsberg, Informationsverwaltungsrecht, 2014; Dreier/Willoweit (Hrsg.), Wissen-
schaft und Politik, 2010; Fassbender, Wissen als Grundlage staatlichen Handelns, in: Isensee/
Kirchhof (Hrsg.), HdbStR, Bd.  IV, 3.  Aufl. 2006, §  76 Rn.  1 ff.; Nußberger, Sachverständigenwis-
sen als Determinante verwaltungsrechtlicher Einzelentscheidungen, AöR 129 (2004), S.  282 ff.; 
Schuppert, Wissen, Governance, Recht, 2019, S.  51 ff.; Spiecker gen. Döhmann, Wissensverarbei-
tung im Öffentlichen Recht, RW 1 (2010), S.  247 ff.; vgl. ferner die interdisziplinären Beiträge in: 
Collin/Horstmann (Hrsg.), Das Wissen des Staates, 2004; Voßkuhle, Expertise und Verwaltung, 
in: Trute et al. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht – zur Tragfähigkeit eines Konzepts, 2008, 
S.  637 ff. 
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den Schriften Max Webers: „Die bureaukratische Verwaltung bedeutet: Herrschaft 
kraft Wissens: dies ist ihr spezifisch rationaler Grundcharakter.“24 Weber meint 
hier sowohl das Fachwissen als auch das Dienstwissen. Beides findet sich par excel-
lence in der Ressortforschung, die in institutionalisierter Form Bürokratie und 
Forschung verbindet. Helmut Schelsky geht sogar so weit, dass er die auf der „mo-
dernen Technik“ basierende Politik als Legitimität in sich selbst betrachtet.25 Niklas 
Luhmann erkennt dagegen in der Wissenschaft eine bloße Voraussetzung politi-
scher Legitimität und fordert: „Wer Autorität in Anspruch nimmt, muß diese folg-
lich auf Wissen gründen.“26 Auch Karl-Heinz Ladeur sieht Wissen als Vorausset-
zung öffentlichen Entscheidens an27 und Bardo Fassbender spricht von einem Wis-
sensstaat28. Die Rationalität staatlichen Handelns wird zur „Grundbedingung des 
Rechtsgehorsams der der Staatsgewalt Unterworfenen“.29 Der staatliche Anspruch 
auf Rechtsbefolgung wird in unmittelbaren Zusammenhang mit der Rationalität 
staatlichen Handelns gestellt.30 Aus der Wissensbasierung des Staates werden An-
forderungen an die Verwaltungsorganisation gestellt. Hierbei ist jedoch zu beach-
ten, dass das heutige Wissen immer nur vorläufig ist und „kein Fundament gemein-
samer, unbezweifelbarer Wissensbestände mehr existiert, an das die rechtlichen 
Prozeduren nur noch anschließen müssen“.31 Es geht also auch um die Frage, wel-
cher legitimatorische Stellenwert dem Wissen einer Einrichtung, eines Organs oder 
Gremiums zugesprochen wird. Andreas Voßkuhle leitet von der Prämisse des Staa-
tes als „wissensbasierter Organisation“ eine „eigenständige Rolle“ der Verwaltung 
innerhalb des Staates ab, die sich „im Rahmen ihrer rechtlich anerkannten Letzt-
entscheidungsbefugnisse“ neben dem Recht auch an „anderen‚ normative[n] Orien-
tierungen‘“ auszurichten hat.32 

24 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1922), 5. rev. Aufl. 1976, hrsgg. v. J. Winckelmann, 
1. Halbband, Kap. III, §  5, S.  129. 

25 Schelsky, Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation, 1961, S.  20 ff.: „Die moderne 
Technik bedarf keiner Legitimität; mit ihr ‚herrscht‘ man, weil sie funktioniert und solange sie 
optimal funktioniert.“ (S.  25). 

26 Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, 1990, S.  149.
27 Ladeur, Der Staat der „Gesellschaft der Netzwerke“, Der Staat 48 (2009), S.  163 (166).
28 Fassbender, Wissen als Grundlage staatlichen Handelns, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 

HdbStR Bd.  IV, 3.  Aufl. 2006, §  76 Rn.  1 ff.
29 Fassbender, Wissen, a. a. O., §  76 Rn.  3. 
30 Fassbender, Wissen, ebd.; vgl. auch Grzeszick, Rationalitätsanforderungen an die parlamen-

tarische Rechtsetzung im demokratischen Rechtsstaat, VVDStRL 71 (2012), S.  49 (51): Der Staat 
müsse „vernünftig“ sein, „um dem Anspruch auf verbindliche Ordnung des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens genügen zu können.“

31 I. Augsberg, Einleitung, in: ders. (Hrsg.), Ungewissheit als Chance, 2009, S.  1 (5).
32 Voßkuhle, Expertise und Verwaltung, in: Trute et al., Allgemeines Verwaltungsrecht – zur 

Tragfähigkeit eines Konzepts, 2008, S.  637 (642 f.).
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I. Rechtsstaat und Rationalität

Eine staatliche Pflicht zum wissensbasierten Handeln kann aus dem materiellen 
Gehalt des Rechtsstaatsprinzips abgeleitet werden, das die Rationalität staatlichen 
Handelns fordert. „Leitmaxime“ staatlichen Handelns ist die Rationalität, so Rüdi-
ger Breuer33. Staatliche Legitimation könne nicht allein nach der „Rechtsrichtig-
keitsfrage“ beurteilt und vollständig von der „Wahrheitsfrage“ abgekoppelt werden 
(Walter Leisner).34 Der moderne Verfassungsstaat ist zugleich ein „verwissen-
schaftlichter“ Staat (Bardo Fassbender).35 Eine Pflicht zum wissens- und mitunter 
dezidiert forschungsbasierten Handeln wird vor allem in Bereichen gefordert, in 
denen der Staat Risiken für die Gesundheit auszuloten hat oder zum Schutz der 
Gesundheit zum Handeln aufgerufen ist.36 Je wissenschaftsabhängiger die staatli-
chen Aufgaben, desto mehr muss der Staat Anstrengungen unternehmen, sich ent-
sprechenden Sachverstand selbst vorzuhalten und jedenfalls einzuholen. Dies gilt 
der Sache nach gleichermaßen auf staatlicher wie europäischer Ebene.37 Die Ratio-
nalitätspflicht des Rechtsstaatsprinzips tritt allerdings in Spannung zu einem vor 
allem formal verstanden Rechtsstaat, der sich durch Gesetzesbindung auszeichnet. 
Mit Dieter Grimm ist zu betonen, dass der deutsche Verfassungsstaat seine Hand-
lungen nicht durch Wahrheitsansprüche legitimiert: „Legitimation durch Wahrheit 
statt Konsens untergräbt die Verfassung.“38 „Im Gegensatz zur Wissenschaft ist der 
Staat in seinen Handlungen nicht der Wahrheit, sondern der Rechtmäßigkeit ver-
pflichtet“39 – so die Forderung des formalen Rechtsstaatsprinzips. Ohnehin sind 
Wahrheitsansprüche hoch problematisch, denn erstens ist wissenschaftliche Er-
kenntnis immer nur eine vorläufige40 und zweitens ist schon fraglich, ob es im  
technisch-naturwissenschaftlichen Bereich überhaupt um Wahrheit gehen kann 

33 Breuer, Konkretisierungen des Rechtsstaats- und Demokratiegebotes, in: Schmidt-Aßmann 
et al. (Hrsg.), Festgabe 50 Jahre BVerwG, 2003, S.  223 (228).

34 Leisner, Die Staatswahrheit, 1999, S.  36. 
35 Fassbender, Wissen als Grundlage staatlichen Handelns, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 

HdbStR, Bd.  IV, 3.  Aufl. 2006, §  76 Rn.  2: „In der Entwicklung des modernen Staates geht die 
‚Versachlichung der Herrschaftsformen‘ (Weber) einher mit einer Ver-Wissenschaftlichung der 
Staatstätigkeit.“

36 Knipschild, Wissenschaftliche Ausschüsse der EG im Bereich der Verbrauchergesundheit 
und Lebensmittelsicherheit, ZLR 2000, S.  693 (693).

37 Knipschild, Verbrauchergesundheit und Lebensmittelsicherheit, ebd.
38 Grimm, Ursprung und Wandel der Verfassung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdbStR, Bd.  I, 

3.  Aufl. 2003, §  1 Rn.  58; siehe auch Isensee, Staat und Verfassung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd.  II (Verfassungsstaat), 3.  Aufl. 
2004, §  15 Rn.  73. 

39 Alber-Malchow/Steigleder, Definition der Begriffe Wissenschaft und Forschung – Eigenge-
setzlichkeit von Wissenschaft und Forschung, in: Wagner (Hrsg.), Rechtliche Rahmenbedingun-
gen für Wissenschaft und Forschung, 2015, S.  23 ff. (32): „Der Staat muss keine wahren Entschei-
dungen treffen, sondern rechtmäßige“.

40 Vgl. Voßkuhle, Das Konzept des rationalen Staates, in: Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Gover-
nance von und durch Wissen, 2008, S.  13 (17). Vgl. auch Breuer, Die Angst vor Gefahren und Ri-
siken und die sachverständige Beratung nach dem Maßstab praktischer Vernunft, in: Bartlsperger 
(Hrsg.), Der Experte bei der Beurteilung von Gefahren und Risiken, 2001, S.  31 (69 f.).
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oder nicht vielmehr schlichter um auf wissenschaftliche Weise gewonnene Er-
kenntnisse. Hinzu kommt, dass selbst naturwissenschaftliche Erkenntnisse nicht 
frei sind von „ungesicherten Annahmen, persönlichen Vorverständnissen, speziel-
len Forschungsbedingungen und anderen externen Faktoren“41. 

Alle Staatsgewalten unterliegen Rationalitätsanforderungen. Jedoch kann es im 
Einzelnen schwierig sein, aus der Forderung nach Rationalität einzelne konkrete 
und ggf. einklagbare Pflichten abzuleiten. Einer generellen aus der Verfassung ab-
geleiteten Sachaufklärungspflicht des Gesetzgebers im Sinne der Ausschöpfung der 
zugänglichen Erkenntnisquellen hat das BVerfG in seinem Klimaschutz-Beschluss 
jüngst eine Absage erteilt.42 Nur in besonderen Konstellationen könne eine solche 
angenommen werden, da das Prinzip gelte, dass die Gestaltung des Gesetzgebungs-
verfahrens durch den Gesetzgeber selbst festzulegen sei. Als wirksamen Mechanis-
mus einer Sachaufklärung und damit Rationalitätsbegründung sieht das BVerfG 
ein transparentes Gesetzgebungsverfahren an, das vom öffentlichen Diskurs be-
gleitet wird. Damit hat das Gericht das formale Rechtsstaatsprinzip über eine 
Pflicht zum wissensbasierten Handeln als Teil des materiellen Rechtsstaatsprinzips 
gestellt. Dass Transparenz und öffentlicher Diskurs hier als maßgebliche Garanten 
für rationales Staatshandeln ausreichen sollen, wirft Zweifel auf.

Formales und materielles Rechtsstaatsprinzip sind nicht als sich ausschließende 
Elemente zu begreifen, sondern müssen in einer Synthese zusammengedacht wer-
den.43 Der Staat muss Strukturen schaffen, die gewährleisten, dass wissenschaftli-
che Ergebnisse hinreichend berücksichtigt werden. In dieser Arbeit ist auszufüh-
ren, inwieweit Ressortforschungseinrichtungen ein Teil dieser Struktur sind, und 
welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten müssen, damit sie die ihnen gestell-
ten Aufgaben im Bundesstaat ausüben können. 

II. Demokratische Legitimation und sachliche Expertise

Eng mit der Befähigung des Staates zum wissenschaftsbasierten Handeln verbun-
den sind die Diskurse um die demokratische Legitimation von Experten44 sowie die 
Frage nach einer sachlich erforderlichen Trennung von Risikoanalysen, Risikobe-
wertungen und darauf gründenden Risikoentscheidungen. Ob sich diese Prozesse 
überhaupt kategorial voneinander trennen lassen, ist indes fraglich, da schon Risi-
koanalysen von bestimmten Vorannahmen ausgehen und die Kategorien in den 

41 Voßkuhle, Das Konzept des rationalen Staates, in: Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Gover-
nance von und durch Wissen, 2008, S.  13 (17). 

42 BVerfGE 157, 30 (161 f., Rn.  240) – Klimaschutz; vgl. hier inbesondere das Vorbringen der 
Beschwerdeführenden in Rn.  73 („Erfordernis der Mindestrationalität von Gesetzen“; „Der Ge-
setzgeber müsse sich an einer sachgerechten und vertretbaren Beurteilung verfügbaren Materials 
orientieren; er müsse die zugänglichen Erkenntnisquellen ausschöpfen, um die voraussichtlichen 
Auswirkungen so zuverlässig wie möglich abschätzen zu können.“).

43 A. Weber, Europäische Verfassungsvergleichung, 2010, S.  145.
44 Jüngst monographisch: Münkler, Expertokratie, 2020, insbes. S.  280 ff.
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Rändern nicht klar abgrenzbar sind. Bei Ressortforschungseinrichtungen können 
fachlich-wissenschaftliche Expertise und Entscheidungshoheit zusammenfallen, 
wenn ihnen regulative Befugnisse übertragen sind. Sie können aber auch als reine 
Experteneinrichtungen fungieren. Im Falle der COVID-19-Krise übernahm das 
Robert Koch-Institut eine sachlich fundierte politikberatende Rolle, wohingegen 
die Entscheidungen über zu treffende Maßnahmen in Umsetzung des Bundesinfek-
tionsschutzgesetzes weitgehend in den Länderkompetenzen verortet sind. Aber 
auch hier ist daran zu erinnern, dass schon Beratungen je nach Kontext und kon-
kreter Ausgestaltung einen faktischen Mitwirkungscharakter entfalten können.45 
Risiko managemententscheidungen erfordern komplexe Abwägungen zwischen 
verschiedenen gesellschaftlichen Interessen auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Risikobewertungen. Ein rein wissenschaftlicher Blick kann „übergriffig“ sein, 
stellt sich in jedem Falle als verkürzt dar. Staatliche Entscheidungen müssen demo-
kratisch legitimiert sein. 

Damit schließt die Untersuchung zur Ressortforschung auch an Theorien zur 
demokratischen Legitimation an. Die maßgeblich auf Ernst-Wolfgang Böckenförde 
zurückreichende46 und vom BVerfG im Oktober 1990 grundgelegte Legitimations-
lehre entfaltet Legitimation bekanntlich in drei Dimensionen.47 Ausgangspunkt ist 
die (erstens) institutionell-funktionelle Legitimation, nach der die Staatstätigkeit 
der gesetzgebenden, vollziehenden und rechtsprechenden Gewalt durch grundge-
setzlich vorgesehene Organe vorgenommen wird.48 Hinzu tritt die (zweitens) per-
sonelle Legitimation, die darauf abstellt, ob der betreffende Amtswalter sein Man-
dat in einer ununterbrochenen Legitimationskette auf den Volkswillen rückführen 
kann.49 Dies ist jedoch ein „höchst vermittelter Vorgang“50, so dass die Ernennung 
des handelnden einzelnen Amtsträgers nur noch auf einen fiktiven Volkswillen zu-
rückreicht. Trotz teils plakativ formulierter Kritik („Legitimationskettenfetischis-

45 Vgl. schon Schmidt-Aßmann, Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource – 
Einleitende Problemskizze, in: ders. (Hrsg.), Verwaltungsorganisation als Steuerungsressource, 
1997, S.  9 (51).

46 Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdbStR, 
Bd.  I, 1987, §  22 Rn.  14; heute: ders., Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof 
(Hrsg.), HdbStR, Bd.  II, 3.  Aufl. 2004, §  24 Rn.  11 ff.

47 BVerfGE 83, 37 (50 ff., juris Rn.  52 ff.) – Ausländerwahlrecht I und BVerfGE 83, 60 (71 ff., 
juris Rn.  36 ff.) – Ausländerwahlrecht II; vgl. aus der jüngeren Judikatur nur BVerfGE 151, 202 
(291, Rn.  129; 360, Rn.  285) – Europäische Bankenunion.

48 Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdbStR, 
Bd.  II, 3.  Aufl. 2004, §  24 Rn.  15; Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ord-
nungsidee, 2.  Aufl. 2004, 2.  Kap. Rn.  95 ff. (S.  97 f.), der in der institutionellen Legitimation keine 
Legitimationsform auf gleicher Ebene wie personelle und sachlich-inhaltliche Legitimation sieht.

49 BVerfGE 83, 60 (73) – Ausländerwahlrecht II; Böckenförde, Demokratie als Verfassungs-
prinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdbStR, Bd.  II, 3.  Aufl. 2004, §  24 Rn.  16.

50 Dreier, in: ders. (Hrsg.), GG, Bd.  II, 3.  Aufl. 2015, Art.  20 (Demokratie) Rn.  110. 
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Seite 1 - 17
Seite 18
Seite 19 - 145
Seite 146
Seite 147 - 279
Seite 280
Seite 281 - 599
Seite 600
Seite 601 - 607
Seite 608
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Seite 609 - 621
Seite 622
Seite 623 - 663
Seite 664
Seite 665 - 670


Farbräume
DeviceCMYK


Schriften: 16
StempelGaramondLTPro-Italic (12x)


Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
StempelGaramondLTPro-Italic (2x)


Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe
StempelGaramondLTPro-Roman Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPSMT TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe







